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B7-0380/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der mutmaßlichen Verbringung und 
rechtswidrigen Inhaftierung von Gefangenen in europäischen Staaten durch die CIA
(2013/2702(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die von der Kommission abgegebenen Erklärungen zu der 
Notwendigkeit, dass die betroffenen Mitgliedstaaten Untersuchungen einleiten, die den 
Vorwürfen einer Beteiligung an dem Programm der CIA zur Auslieferung und geheimen 
Inhaftierung nachgehen, 

– unter Hinweis auf die am 7. März 2011 auf der 16. Tagung des Menschenrechtsrats zur 
gemeinsamen UN-Studie zur geheimen Inhaftierung von der EU abgegebene Erklärung,

– unter Hinweis auf die Durchführungsverordnung von Präsident Obama vom Januar 2009, 
mit der er die Schließung des Gefangenenlagers Guantánamo Bay innerhalb eines Jahres 
anordnete,

– unter Hinweis auf die auf nationaler Ebene ergriffenen Initiativen und laufenden 
Ermittlungen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der nationalen Untersuchungen, die bereits in 
einigen Mitgliedstaaten durchgeführt wurden,

– unter Hinweis auf die Aufzeichnung der GD IPOL mit dem Titel „The results of the 
inquiries into the CIA’s programme of extraordinary rendition and secret prisons in 
European states in light of the new legal framework following the Lisbon Treaty“ 
(Ergebnisse der Untersuchungen hinsichtlich des Programms der CIA zur 
außerordentlichen Auslieferung und geheimen Gefängnissen in europäischen Staaten 
angesichts des mit dem Lissabon-Vertrag eingeführten neuen rechtlichen Rahmens),

– in Kenntnis der Anfragen an den Rat und die Kommission zu der behaupteten 
Beförderung und dem rechtswidrigen Festhalten von Gefangenen in europäischen Staaten 
durch die CIA (O-00079/2013 – B7-0215/2013 und O-000080/2013 – B7-0216/2013),

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 und Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die EU auf der Verpflichtung zur Demokratie, zur 
Rechtsstaatlichkeit, zu den Menschen- und Grundrechten sowie auf der Achtung der 
Menschenwürde und des Völkerrechts begründet ist; 

B. in der Erwägung, dass mehrere Mitgliedstaaten Ermittlungen durchgeführt oder mit der 
Durchführung von Ermittlungen begonnen haben, um den Vorwürfen ihrer Beteiligung an 
der Verbringung und rechtswidrigen Inhaftierung von Gefangenen in europäischen 
Staaten durch die CIA nachzugehen;

C. in der Erwägung, dass die EU auf der Grundlage der polizeilichen und justiziellen 
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Zusammenarbeit und der Förderung des Austauschs nachrichtendienstlicher Erkenntnisse 
interne Maßnahmen für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung erarbeitet hat; in der 
Erwägung, dass die Achtung der Grundrechte, die Rechtsstaatlichkeit und eine wirksame 
parlamentarische Kontrolle von Nachrichtendiensten wichtige Bestandteile dieser 
Zusammenarbeit sind;

D. in der Erwägung, dass die Beziehungen zwischen der EU und den USA auf einer stabilen 
Partnerschaft und auf der Zusammenarbeit in vielen Bereichen wie beispielsweise der 
Bekämpfung des Terrorismus sowie auf der Grundlage der gemeinsamen Werte der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte aufgebaut sind;

E. in der Erwägung, dass Präsident Obama am 22. Januar 2009 drei 
Durchführungsverordnungen unterzeichnete, mittels derer Foltermaßnahmen bei Verhören 
verboten wurden, die Schließung des Gefangenenlagers in Guantánamo Bay angeordnet 
und eine dienststellenübergreifende Arbeitsgruppe mit dem Auftrag einberufen wurde, die 
bei Festnahmen angewandten Strategien und Verfahren sowie alle entsprechenden 
Einzelfälle systematisch zu überprüfen;

1. weist erneut darauf hin, dass wirksame Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und die 
Achtung der Menschenrechte nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern dass sie 
einander ergänzende Ziele sind, die sich gegenseitig verstärken; weist darauf hin, dass die 
Achtung der Grundrechte ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Politik zur 
Bekämpfung des Terrorismus ist;

2. betont, dass die Mitgliedstaaten ihre Bereitschaft erklärt haben, sich an das Völkerrecht zu 
halten;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, nach Möglichkeit unabhängige und effektive 
Untersuchungen über Verstöße gegen die Menschenrechte durchzuführen;

4. weist darauf hin, dass die Ermittlungen der Mitgliedstaaten auf belastbarem 
Beweismaterial und auf der Achtung der nationalen Rechtssysteme, des EU-Rechts und 
des Völkerrechts sowie auf dem Grundsatz der Subsidiarität im Bereich der nationalen 
Sicherheit und auf den besonderen Anforderungen etwaiger strafrechtlicher Ermittlungen 
aufgebaut sein sollten;

5. fordert die Mitgliedstaaten angesichts der verstärkten Zusammenarbeit und des 
vermehrten Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten und Drittländern auf, 
die demokratische Überwachung der dafür zuständigen Einrichtungen und ihrer 
Aktivitäten durch eine angemessene interne, exekutive, gerichtliche und unabhängige 
parlamentarische Kontrolle zu gewährleisten;

6. bekräftigt, dass der internationale Kampf gegen den Terrorismus und die bilaterale oder 
multilaterale internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet – auch innerhalb der 
NATO oder zwischen Nachrichten- und Sicherheitsdiensten – nur unter uneingeschränkter 
Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten sowie unter angemessener 
demokratischer und gerichtlicher Kontrolle erfolgen dürfen;

7. fordert den Rat nachdrücklich auf, sowohl intern zwischen den verschiedenen 
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Mitgliedstaaten als auch mit dem Parlament so offen und partnerschaftlich wie möglich 
zusammenzuarbeiten;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Bürgerbeauftragten, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, 
der Bewerberländer und der assoziierten Länder sowie dem Europarat, der NATO, den 
Vereinten Nationen sowie der US-Regierung und den beiden Häusern des US-Kongresses 
zu übermitteln.


